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Zahl: 20/90/14 i. d. F. des Gemeinderatsbeschlusses 

vom 28. Juni 2023, Zahl: 20/90/23, mit der ein textlicher 
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Vorwort

Liebe Villacherinnen, liebe Villacher, 

früher galt für Villach eine einfache Regel: Alle zweieinhalb bis drei Jahr stieg 

die Einwohnerzahl um rund 1000. Mittlerweile wächst unsere wunderbare 

Stadt jedes Jahr um 1000 Menschen! Dies zeigt, wie beliebt Villach als 

Lebens- und Arbeitsmittelpunkt geworden ist – und welche Dynamik der 

Standort mittlerweile ausstrahlt.

Damit einher geht ein gestiegener Bedarf an erstklassiger Infrastruktur: 

Wohnraum, Kinderbetreuungsplätze, öffentliche Verkehrsmittel, Grünanlagen 

– um nur ein paar Beispiele anzuführen. Kluges Wachstum einer Stadt ist ein

komplexes Unterfangen. Um jene hohen Qualitätsansprüche auch künftig zu

gewährleisten, die Sie alle zu Recht an Villach stellen, braucht es

verbindliche und zukunftsweisende Instrumente. Zu den wichtigsten gehört

der sogenannte Textliche Bebauungsplan.

In Verbindung mit anderen Regularien gibt er gewissermaßen die 

Grundsätze vor, wie nachhaltiger Umgang mit unseren Bodenressourcen 

vereinbar bleibt mit den verständlichen Bedürfnissen 

einer wachsenden Stadt. Denn das sind unzweifelhaft 

die zwei großen Herausforderungen an moderne 

Stadtentwicklung: Als Wirtschaftsstandort 

gleichermaßen attraktiv zu bleiben wie als 

Lebensraum. 

Daran, liebe Villacherinnen und Villacher, 

arbeiten wir Tag für Tag. 

Ihr Bürgermeister

Günther ALBEL
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Zahl: 20/90/23  
         

   
 

 

 

 

 

Textlicher Bebauungsplan 2014 
 

V E R O R D N U N G 

 

 

des Gemeinderates der Stadt Villach 30. April 2014, Zahl: 20/90/14 i. d. F. des Gemein-

deratsbeschlusses vom 28.6.2023, Zahl: 20/90/23, mit der ein textlicher Bebauungsplan 

für das Gebiet der Stadt Villach (Textlicher Bebauungsplan) erlassen wird. 

 

 

 

§ 1 

 

Geltungsbereich 

 

 

(1) Diese Verordnung gilt für sämtliche im Stadtgebiet (§ 2 K-VStR 1998) von Villach 

gelegenen, im Flächenwidmungsplan (§ 13 K-ROG 2021) als Bauland (§ 15 K-ROG 

2021) festgelegten Flächen. 

 

(2) Ausgenommen sind Gebiete, für die rechtswirksame Teilbebauungspläne (§ 48 K-

ROG 2021) erlassen sind. 

 

 

§ 2 

 

Mindestgröße von Baugrundstücken 

 

 

(1) Als Baugrundstücke gelten Grundstücke, das sind jene Teile einer Katastralge-

meinde, die im Grenzkataster oder im Grundsteuerkataster als solche mit einer ei-

genen Nummer bezeichnet (i.S. des § 7a Abs. 1 VermG) und die im Flächenwid-

mungsplan gänzlich oder teilweise als Bauland festgelegt sind.  
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(2) Die Mindestgröße eines Baugrundstückes beträgt im  

 

- Dorfgebiet gem. Baugebiet 

Bauland 
- Wohngebiet Gewerbegebiet 

- Kurgebiet Industriegebiet 

- Geschäftsgebiet Sondergebiet 

a) bei offener Bauweise 500 m² 1000 m² 

b) bei halboffener BW 350 m² 850 m² 

c) bei geschlossener BW 250 m² 750 m² 

 

(3) Die gemäß Abs. 2 festgelegten Mindestgrundstücksgrößen können unterschritten 

werden, wenn im Hinblick auf die Grundstücksbreite und –tiefe, eine Bebauung un-

ter Einhaltung der, die Abstandsflächen betreffenden, Bestimmungen der §§ 4 bis 

10 K-BV möglich ist und Interessen des Ortsbildschutzes nicht beeinträchtigt wer-

den. 

 

(4) a) Bei der Berechnung der Größe von Baugrundstücken sind nur jene Grund-

stücksflächen zu berücksichtigen, die als Bauland gewidmet sind. 

 

b) Mehrere Grundstücke gelten als ein Baugrundstück, wenn diese einem einheit-

lichen Bauvorhaben dienen und im Zuge des Bauvorhabens die Grundstücks-

grenzen überbaut werden. Dies gilt unabhängig von der Mindestgröße eines 

Baugrundstückes gemäß Abs. 2. 

 

 

§ 3 

 

Bauliche Ausnutzung von Baugrundstücken 

 

 

(1) Die bauliche Ausnutzung eines Baugrundstückes (gemäß § 2 Abs. 4) wird durch die 

Geschoßflächenzahl (GFZ) festgelegt. 

 

Die Geschoßflächenzahl ist das Verhältnis der Summen der Bruttogesamtgeschoß-

flächen zur Fläche des Baugrundstückes. 

 

(2) Als Geschoßfläche gilt die Bruttofläche des jeweiligen Geschoßes, gemessen von 

Außenwand zu Außenwand. Die innerhalb der äußeren Umfassungswände liegen-

den Loggien, Terrassen, Stellplatzflächen oder Flächen, die von mindestens 4 Um-

fassungsflächen umschlossen sind, sind in die Geschoßfläche einzurechnen. Der 

Flächenanteil außerhalb der Außenwände ist nicht zu berücksichtigen. Oberirdische 

Lichthöfe und oberirdische Lichtschächte sind einzurechnen.  

 

a) Keller-, Unter- und Tiefgeschoße, sowie sonstige unterirdische Bauteile, sind 

zu jenem Teil in die GFZ einzurechnen, dessen Rohdeckenoberkante mehr als 
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1,0 m über dem angrenzenden projektierten Gelände liegt. Diese Berechnung 

gilt bei Gebäuden in Hanglage sinngemäß.  

 

b) Bei Dachgeschoßen, unabhängig ob ausgebaut oder nicht, ist jener Teil der 

GFZ zuzurechnen, bei dem die lichte Raumhöhe mehr als 2,0 m beträgt. Bei 

Wohn- und Geschäftshäusern, die vor dem 1. Juni 2014 baubewilligt wurden, 

kann das Dachgeschoß ohne GFZ-Anrechnung ausgebaut werden, sofern die 

umhüllende Dachhaut nicht wesentlich verändert wird und Interessen des 

Schutzes des Ortsbildes nicht beeinträchtigt werden.  

 

c) In die GFZ einzurechnen sind: 

  

1. Garagen; 

2. Nebengebäude; 

3. Wintergärten; 

4. Laubengänge; 

5. überdachte Hauszugänge (überdachte Flächen, gemessen in Horizontalpro-

jektion); 

6. Flugdächer und Carports, welche auf 2 Seiten ganz oder teilweise geschlos-

sen sind; 

7. außenliegende Vertikalerschließungen; 

8. überbaute Flächen, welche als KFZ-Abstellflächen genutzt werden. 

 

d) In die GFZ nicht einzurechnen sind: 

 

1. Vollwärmeschutz, der an ein bestehendes Objekt angebracht wird bzw. an-

gebracht werden soll, welches vor dem 1. Juni 2014 genehmigt wurde; 

2. Sicherheits- oder brandschutztechnische Maßnahmen, welche in Verbindung 

mit einem Bestandsbau ausgeführt werden, um den Anforderungen der Si-

cherheit und des Brandschutzes, nach den neuesten Erkenntnissen der 

technischen Wissenschaften, zu entsprechen; 

3. Überdachungen bzw. Einhausungen von Tiefgaragenzufahrten und –abfahr-

ten; 

4. Überdachungen bzw. Einhausungen von Müllsammel- und Fahrradabstell-

plätzen; 

5. Balkon- und Terrassenüberdachungen; 

6. nicht raumbildende, auskragende Eingangsüberdachungen und Vordächer; 

7. Außen- oder teilweise außenliegende Aufzüge, welche nachträglich errichtet 

werden; 

8. Flugdächer und Carports mit 3 gänzlich offenen Seiten; 

9. Flugdächer und Carports bei Ein- oder Zweifamilienhäusern mit einer Grund-

fläche bis 35 m² und einer Flachdachoberkante bzw. Traufenhöhe bis max. 

3,0 m (max. Firsthöhe 3,50 m), die mindestens 2 gänzlich offene Seiten auf-

weisen, auch wenn diese als Zubau zu einem Gebäude ausgeführt werden. 
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(3) Auf Baugrundstücken dürfen nachstehende Werte nicht überschritten werden: 

 

Geschoßflächenzahl  

 

- Dorfgebiet Geschäftsgebiet gem. Baugebiet 

Bauland     - Wohngebiet  Gewerbegebiet 

- Kurgebiet  Industriegebiet 

   Sondergebiet 

a) offene Bauweise max. 0,6 max. 0,8 max. 0,8 

b) halboffene BW max. 0,7 max. 0,9 max. 1,0 

c) geschlossene BW max. 0,8 max. 1,0 max. 1,2 

 

 

(4) a) Bei Bauvorhaben mit einer Bruttogesamtgeschoßfläche mit mehr als 1.600 m², 

die als planerische oder organisatorische oder Bebauungseinheit gelten, inklu-

sive allfälliger Bestandsbauten oder bei Bauvorhaben mit insgesamt mehr als 

16 Wohn- und/oder Büro- und/oder Geschäftseinheiten ist die Anhebung der in 

Abs. 3 festgelegten maximalen GFZ-Werte für Bauland-Wohngebiet und Bau-

land-Kurgebiet bei offener oder halboffener Bauweise auf eine GFZ von max. 

0,8 möglich, sofern es aus öffentlichen Interessen positiv beurteilt wird.  

 

b) Für Bauvorhaben nach Abs. 4 lit. a, welche im ländlich geprägten Gebiet (Zone 

2 des Zonenplanes [Anhang 1]) geplant sind, ist eine Anhebung der in Abs. 3 

festgelegten maximalen GFZ-Werte für im Bauland-Wohngebiet und Bauland-

Kurgebiet gelegenen Baugrundstücke bei offener oder halboffener Bauweise 

auf eine GFZ von max. 0,8 zulässig, wenn die Ortsbildpflegekommission diese 

Anhebung aus öffentlichen Interessen, insbesondere aus städtebaulicher Sicht, 

positiv beurteilt. 

 

(5) Werden auf einem Baugrundstück die gemäß Abs. 3 festgelegten maximalen GFZ-

Werte durch die bereits vorhandene Bebauung überschritten, sind geplante neue 

Bauvorhaben, im Ausmaß der bereits vorhandenen GFZ-Werte zulässig, soweit 

hierdurch Interessen des Schutzes des Ortsbildes nicht beeinträchtigt werden. 

 

 

 

(6) Bei Bestandserweiterungen von Wohn- und Geschäftshäusern, die vor dem 1. Juni 

2014 genehmigt wurden, können die in Abs. 3 festgelegten maximalen GFZ-Werte 

im urban geprägten Gebiet (Zone 1 des Zonenplanes [Anhang 1]) überschritten wer-

den, wenn Interessen des Ortsbildschutzes dem nicht entgegenstehen. 

 



5 
 

 

Eine solche Überschreitung ist nur dann zulässig, wenn die Ortsbildpflegekommis-

sion diese Anhebung der festgelegten maximalen GFZ-Werte aus öffentlichen Inte-

ressen, insbesondere aus städtebaulicher Sicht, positiv beurteilt. 

 

(7) Werden Wintergärten bis 25 m² Grundfläche und 4,0 m Höhe je Wohneinheit nach 

Fertigstellung des Bauvorhabens errichtet, können die in Abs. 3 festgelegten maxi-

malen GFZ-Werte überschritten werden. 

 

(8) Bei nachträglicher Abtretung von Flächen ins öffentliche Gut wird bei Bestandsob-

jekten und bereits genehmigten Bauvorhaben die Abtretungsfläche für die Berech-

nung der maximal zulässigen GFZ miteinbezogen. 

 

(9) Für die im rechtswirksamen Flächenwidmungsplan ausgewiesenen Einkaufszentren 

der Kategorien I und II werden die Verkaufsflächen im Anhang 2 bzw. in den jeweili-

gen Teilbebauungsplänen festgelegt. 

 

 

§ 4 

 

Bebauungsweise 

 

 

(1) Die Bebauung hat nach den örtlichen Gegebenheiten in offener, halboffener oder 

geschlossener Bauweise zu erfolgen.  

 

(2) a) Offene Bebauungsweise ist gegeben, wenn die Gebäude allseits freistehend 

errichtet werden, wenn also gegenüber allen Grundgrenzen ein Abstand einge-

halten wird. 

 

b) Halboffene Bebauungsweise ist gegeben, wenn auf zwei benachbarten Bau-

grundstücken die Gebäude bzw. Gebäudeteile an der gemeinsamen Baugrund-

stücksgrenze unmittelbar angebaut, nach allen anderen Seiten aber freiste-

hend, errichtet werden. 

 

Halboffen kann gebaut werden, wenn 

 

1. an einer gemeinsamen Baugrundstücksgrenze bereits ein unmittelbar an-

gebautes Gebäude bzw. ein unmittelbar angebauter Gebäudeteil besteht  

 

oder 

 

2. übereinstimmende Bauanträge der Baubehörde vorliegen, die vorsehen, 

dass Gebäude bzw. Gebäudeteile an der gemeinsamen Baugrundstücks-

grenze unmittelbar angebaut errichtet werden sollen.  
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Der angebaute Anteil am Nachbarobjekt muss mindestens 75% der Länge beider 

Objekte aufweisen und in gleicher Geschoßanzahl angebaut werden. Unter Ein-

haltung der Bestimmungen des § 5, welche die maximal zulässige Bauhöhe fest-

legen, ist die Erhöhung um ein Geschoß sowie die Herabsetzung um ein Ge-

schoß zulässig, sofern diese aus öffentlichen Interessen positiv beurteilt wird. 

c) Geschlossene Bebauungsweise ist gegeben, wenn Gebäude an zwei oder

mehreren gemeinsamen Baugrundstücksgrenzen unmittelbar angebaut errich-

tet werden.

Geschlossen kann gebaut werden, wenn:

1. übereinstimmende Bauanträge der Baubehörde vorliegen, die vorsehen,

dass Gebäude oder Gebäudeteile, an zwei oder mehreren Baugrund-

stücksgrenzen unmittelbar angebaut errichtet werden sollen. Der ange-

baute Anteil am Nachbarobjekt muss mindestens 75% der Länge beider

Objekte aufweisen und in gleicher Geschoßanzahl angebaut werden. Unter

Einhaltung der Bestimmungen des § 5, welche die maximal zulässige Bau-

höhe festlegen, ist die Erhöhung um ein Geschoß sowie die Herabsetzung

um ein Geschoß zulässig, sofern diese aus öffentlichen Interessen positiv

beurteilt wird

oder

2. an mindestens zwei Baugrundstücksgrenzen, bereits unmittelbar ange-

baute Gebäude oder Gebäudeteile bestehen, wobei die durchschnittliche

Geschoßanzahl der bestehenden Gebäude oder Gebäudeteile zu ermitteln

ist. Die durchschnittliche Geschoßanzahl kann auf das nächste Vollge-

schoß erhöht oder herabgesetzt werden, sofern es aus öffentlichen Interes-

sen positiv beurteilt wird. Der so ermittelte Wert ergibt die ausnutzbare Ge-

schoßanzahl des anzubauenden Objektes bzw. der anzubauenden Ob-

jekte.

d) Für Bestandsbauten, welche im Zeitpunkt ihrer Bewilligung als halboffen oder

geschlossen qualifiziert wurden, bleibt diese Qualifikation der Bebauungsweise

aufrecht.

(3) Mehrere Grundstücke gelten für die Festlegung der Bebauungsweise als ein Bau-

grundstück, wenn diese einem einheitlichen Bauvorhaben dienen, bei welchem die

Grundstücksgrenzen überbaut werden.

(4) Für die Beurteilung der Bebauungsweise bleiben bauliche Anlagen und Gebäude im

Sinne des § 6 Abs. 2 lit. a bis d K-BV (u.a. bauliche Anlagen, die an keiner Stelle

mehr als 1,50 m hoch sind, Einzelgaragen, Dachvorsprünge, Sonnenblenden, Erker,

Balkone, Wetterdächer, Abgasanlagen u. ä. bis zu einer Ausladung von 1,30 m uvm.)

und des § 6 Abs. 7 und 8 außer Betracht.
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§ 5 

 

Geschoßanzahl und Bauhöhe 

 

 

(1) Der Geschoßanzahl sind Geschoße mit einer Höhe von maximal 4,00 Metern zu-

grunde gelegt. 

 

Die Geschoßanzahl ist die Summe aller Geschoße und darf nachstehende Werte 

nicht übersteigen bei: 

 

a) Gebäude im Bauland-Dorfgebiet bis maximal 2 ½ Geschoße, in den übrigen 

Bereichen bis maximal 4 ½ Geschoße; 

 

b) Gebäude, die gemäß Anhang 1 im ländlich geprägten Gebiet (Zone 2 des Zo-

nenplanes [Anhang 1]) liegen, bis maximal 2 ½ Geschoße.  

 

(2) Weisen die Bebauungen der an das Baugrundstück anrainenden bebauten Bau-

grundstücke bereits höhere als im Abs. 1 festgelegte Geschoßanzahlen auf, so ist 

die Anhebung der zulässigen Geschoßanzahl bis auf den Mittelwert der Geschoßan-

zahl der anrainenden, bebauten Baugrundstücke zulässig, wobei auf Halbgeschoße 

nach unten zu runden ist. 

 

Für die gemäß Anhang 1 als ländlich geprägtes Gebiet (Zone 2 des Zonenplanes 

[Anhang 1]) ausgewiesenen Gebiete ist eine Anhebung nur dann zulässig, wenn die 

Ortsbildpflegekommission diese Anhebung aus öffentlichen Interessen, insbeson-

dere aus städtebaulicher Sicht, positiv beurteilt. 

 

(3) Eine Erhöhung der in Abs. 1 festgelegten Geschoßanzahl ist zulässig, wenn die 

Ortsbildpflegekommission diese Erhöhung aus öffentlichen Interessen, insbeson-

dere aus städtebaulicher Sicht, positiv beurteilt. 

 

(4) Weisen die Bebauungen der an das Baugrundstück anrainenden bebauten Bau-

grundstücke niedrigere als in Abs. 1 festgelegte Geschoßanzahlen auf, so ist die zu-

lässige Geschoßanzahl bis auf den Mittelwert der Geschoßanzahl der anrainenden 

bebauten Baugrundstücke herabzusetzen, wobei auf Halbgeschoße nach oben zu 

runden ist. 

 

Diese Herabsetzung hat jedenfalls zu unterbleiben, wenn die Ortsbildpflegekommis-

sion die Ausnutzung der in Abs. 1 als zulässig festgelegten Werte aus öffentlichen 

Interessen, insbesondere aus städtebaulicher Sicht, positiv beurteilt. 

 

(5) Auf die Geschoßanzahl sind alle Geschoße anzurechnen, die  

 

a) mehr als die Hälfte ihrer Höhe über das angrenzende projektierte Gelände her-

ausragen; 
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b) bei einer Bebauung in Hanglagen talseitig mehr als die Hälfte ihrer Höhe über 

das angrenzende projektierte Gelände herausragen. 

 

Ebenso auf die Geschoßanzahl anzurechnen ist, wenn durch die Gestaltung des 

projektierten Geländes z.B. durch Steinschlichtungen, bewehrte Erde oder generell 

durch Anschüttungen, die nicht dem natürlichen Geländeverlauf entsprechen, die 

optische Wirkung eines Geschoßes entsteht. Hierbei darf der maximale Böschungs-

winkel des projektierten Geländes innerhalb des Bereiches der Abstandsflächen im 

Sinne des § 5 K-BV die Neigung von 20° bzw. 36,397 % nicht überschreiten.  

 

Von der Anrechnung auf die Geschoßanzahl sind Hauseingänge und Garagenein-

fahrten ausgenommen, sofern durch deren Dimension und Gestaltung die optische 

Wirkung eines Geschoßes nicht erzielt wird und Interessen des Schutzes des Orts-

bildes nicht beeinträchtigt werden. 

 

(6) Bei einer Bebauung in Hanglagen sind: 

 

a) versetzte und oberirdisch zusammengebaute Baukörper in der Geschoßanzahl 

talseitig gesamt zu addieren; 

 

b) versetzte und oberirdisch nicht zusammengebaute Baukörper (Abstand i.S. des 

§ 7 Abs. 1 letzter Satz K-BV) als Einzelgebäude zu werten.  

 

(7) a) Als ½-Geschoß gilt ein (Dach)-Geschoß wenn die Kniestockhöhe, das ist der 

Abstand von der Rohdeckenoberkante zur Fußpfettenoberkante, kleiner oder 

gleich 0,8 m und die nutzbare Geschoßfläche gemäß § 3 Abs. 2 lit. b kleiner 

als 75% der darunterliegenden Bruttogeschoßfläche ist. 

 

Steildächer, welche sich hinsichtlich ihrer Kniestockhöhe auf konstruktiv-geo-

metrische Notwendigkeiten beschränken, sind nur dann als ½-Geschoß zu 

werten, wenn sie ausbaufähig bzw. ausgebaut sind.  

 

Als ausbaufähig im Sinne dieser Bestimmung gilt ein Vorhaben dann, wenn 

dieses eine Mindestraumgröße von 10 m² aufweist. Die lichte Raumhöhe hat 

mindestens 2,50 m zu betragen. Bei den Räumlichkeiten muss diese Min-

destraumhöhe zumindest über der Hälfte der Fußbodenfläche eingehalten wer-

den, wobei bei der Berechnung dieser Fläche Fußbodenflächen mit einer 

Raumhöhe von unter 1,50 m unberücksichtigt bleiben. 

 

b) Als ½-Geschoß gelten Geschoße auf Flachdächern, wenn sie allseits von den 

darunterliegenden, konditionierten Gebäudeaußenkanten mindestens 2,0 m 

zurückversetzt errichtet werden. 

 

Ohne Geschoßrelevanz sind Vordächer bis zu einer Ausladung von 1,30 m, 

technische Aufbauten und Vertikalerschließungen. 
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c) Jede, innerhalb einer Steildachkonstruktion geschaffene, zusätzliche Ebene ei-

nes Dachgeschoßes ist dann als weiteres Halbgeschoß zu werten, wenn diese 

eine Mindestraumgröße von 10 m² aufweist. Die lichte Raumhöhe hat mindes-

tens 2,50 m zu betragen. Bei den Räumlichkeiten muss diese Mindestraum-

höhe zumindest über der Hälfte der Fußbodenfläche eingehalten werden, wo-

bei bei der Berechnung dieser Fläche Fußbodenflächen mit einer Raumhöhe 

von unter 1,50 m unberücksichtigt bleiben. 

 

(8) Anlagen zur Anbringung von Werbematerial (wie z.B. Werbepylone) dürfen ab ei-

ner Höhe von 6,0 m nur auf Bauland - Geschäftsgebiet, Gemischtes Baugebiet, 

Gewerbegebiet, Industriegebiet und Sondergebiet, sowie im unmittelbaren räumli-

chen Zusammenhang mit dem beworbenen Objekt bzw. den beworbenen Objek-

ten errichtet werden. Die maximale Gesamthöhe der Anlage darf eine Höhe von 

12,0 m, gemessen ab dem projektierten Gelände, nicht überschreiten. 

 

Es sind nur Anlagen zur Anbringung von Werbematerial auf maximal zwei Seiten 

zulässig. 

 

Die Gesamtfläche der jeweiligen Anlage zur Anbringung von Werbematerial muss 

in einem angemessenen Verhältnis zur Bruttogesamtgeschoßfläche des beworbe-

nen Objektes bzw. der beworbenen Objekte stehen und darf die maximale Größe 

von 12 m² je Seite bei Einzelpylonen und 24 m² je Seite bei Sammelpylonen, bei 

einer maximalen Breite von 5,0 m, nicht überschreiten.  

 

 

§ 6 

 

Baulinien 

 

 

(1) Baulinien sind jene Grenzlinien eines Baugrundstückes, innerhalb welcher Ge-

bäude und bauliche Anlagen errichtet werden dürfen. 

 

(2) Sofern nicht durch das Bundesstraßengesetz 1971 – BStG 1971 oder das Kärntner 

Straßengesetz - K-StrG 2017 oder durch die folgenden Abs. 3 bis 9 andere Ab-

stände vorgeschrieben oder für zulässig erklärt werden, verläuft die Baulinie ent-

lang öffentlicher Straßen in einem Abstand von mindestens 3,0 m parallel zur Bau-

grundstücksgrenze. 
 

(3) Bei Nebengebäuden und Garagen mit einer parallel zur Straße gelegenen Ein-

fahrt mit einer Flachdachoberkante bzw. Traufenhöhe von max. 3,0 m (max. 

Firsthöhe 3,50 m) darf die Baulinie bis auf 2,0 m an die Baugrundstücksgrenze 

herangerückt werden. 
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(4) Bei nicht parallel zur Straße angeordneter Garagenzufahrt muss zwischen dem 

Garagentor und der Baugrundstücksgrenze ein Mindestabstand von 5,0 m, ge-

messen in der zum Garagentor normal liegenden Garagentorachse, gegeben 

sein. 

 

(5) Bei Flugdachkonstruktionen wie z.B. Carports, überdeckten Zugängen, Wetter-

dächern, Pergolen udgl. ist ein Mindestabstand von 1,0 m von der an die Straße 

angrenzenden Baugrundstücksgrenze einzuhalten. Hinsichtlich der Bauhöhe gilt 

Abs. 3 sinngemäß. 

 

(6) a) Von den gemäß Abs. 2 bis 5 festgelegten Baulinien darf insoweit abgewi-

chen werden, als eine durch bereits bestehende Gebäude oder bauliche 

Anlagen gegebene Baulinie entlang der Straße eingehalten wird und In-

teressen des Ortsbildes oder des Verkehrs nicht entgegenstehen. 

 

b) Einfriedungen sowie Sicht- und Lärmschutzwände gelten nicht als bauli-

che Anlagen im Sinne des Abs. 6 lit. a. 

 

(7) Nebengebäude und/oder Garagen und/oder Carports mit einer Flachdach-

oberkante bzw. Traufenhöhe bis max. 3,0 m (max. Firsthöhe 3,50 m) dürfen 

alleinstehend oder als mehreren Bauten in Summe bis zu einer Gesamtlänge 

von max. 13,0 m, gemessen Dachkonstruktion außen/außen, in Abstandsflä-

chen bis unmittelbar an einer gemeinsamen Nachbargrundstücksgrenze er-

richtet werden, sofern Interessen des Orts- und Landschaftsbildes nicht ent-

gegenstehen. 

 

Konsensgemäß errichtete Bestandsbauten in einem Abstand kleiner als 3,0 

m zur gemeinsamen Nachbargrundstücksgrenze sind als Bestandteil der Ge-

samtlänge der baulichen Anlage zu berücksichtigen. 

 

(8) a) Einfriedungen sowie Sicht- und Lärmschutzwände dürfen bis zu einer Höhe 

von max. 2,0 m in Abstandsflächen bis unmittelbar an einer Nachbargrund-

stücksgrenze bzw. der an die Straße angrenzenden Baugrundstücksgrenze 

errichtet werden. 

 

 b) Stützwände dürfen bis zu einer Höhe von max. 2,0 m in Abstandsflächen bis 

unmittelbar an einer Nachbargrundstücksgrenze bzw. der an die Straße an-

grenzenden Baugrundstücksgrenze errichtet werden. Erforderliche Absturz-

sicherungen müssen transparent ausgeführt werden und dürfen maximal 1,5 

m hoch sein. 

 

 c) Auf Bauland Geschäftsgebiet, Gemischtes Baugebiet, Gewerbegebiet, In-

dustriegebiet und Sondergebiete sind Einfriedungen sowie Sicht- und Lärm-

schutzwände bis zu einer Höhe von maximal 3,0 m in Abstandsflächen bis 

unmittelbar an einer Nachbargrundstücksgrenze bzw. der an die Straße an-

grenzenden Baugrundstücksgrenze zulässig. 
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(9) Weist eine bestehende Straße nicht die Mindestbreite im Sinne des § 7 Abs. 1

auf, kann bei Einfriedungen sowie Sicht- und Lärmschutzwänden ein Abstand

bis zu 1,0 m von der an die Straße angrenzenden Baugrundstücksgrenze vorge-

schrieben werden, wenn es Interessen des Verkehrs erfordern.

(10) Geschlossene Vorbauten wie Erker, Blumenfenster, Loggien etc., die nicht län-

ger als ein Drittel jener Gebäudefront sind, an der sie errichtet werden, dürfen

die straßenseitige Baulinie um maximal 0,80 m überragen, sofern nicht andere

gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen.

§ 7

Ausmaß von Verkehrsflächen 

(1) Das Mindestausmaß und die mögliche Anordnung der Verkehrsflächen für die je-

weilige Straßenkategorie sind in der Anlage 3 festgelegt.

(2) Bei Erschließungsstraßen für Bauprojekte (Fahrbahn-Mindestbreite 5,0 m, bei Erfor-

dernis bis 6,0 m, jeweils mit Spitzgraben) und Stichstraßen für Bauprojekte (Mindest-

breite 5,0 m, bei Erfordernis 6,0 m, jeweils mit Wendeplatz) können die in der Anlage

3 festgelegten Mindestbreiten, unter Berücksichtigung der Bestandssituation, unter-

schritten werden, wenn Interessen des Verkehrs nicht wesentlich beeinträchtigt wer-

den.

(3) Wenn auf Grund der Geländeverhältnisse die Straßenführung auf Dämmen oder in

Einschnitten erfolgt, sind die jeweils erforderlichen Böschungsbreiten der Straßen-

breite gemäß Anlage 3 hinzuzurechnen.

(4) a) Wird durch ein Bauvorhaben nach § 6 lit. a bis c K-BO 1996 die Verpflichtung

zur Schaffung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge begründet und liegt das Vor-

haben im engeren Schutzbereich gemäß § 2 der Ortsbildschutzverordnung des 

Gemeinderates der Stadt Villach vom 17. März 1989 ist ein Stellplatznachweis 

in einer Entfernung von bis zu 250 m, gemessen vom Zonenrand, zulässig. 

b) Für die Anzahl der nachzuweisenden Stellplätze gilt der Berechnungsschlüssel

nach Anhang 4 in Verbindung mit der K-BO 1996, den K-BV, dem Kärntner

Parkraum- und Straßenaufsichtsgesetz - K-PStG sowie der Ausgleichsabga-

benverordnung des Gemeinderates der Stadt Villach vom 30. November 2001.

c) Die gemäß den oben genannten Berechnungsgrundlagen nachzuweisenden

Stellplätze sind auf dem Baugrundstück zu errichten. Bildet ein Projekt eine

planerische und betriebsorganisatorische Einheit, so können diese Stellplätze
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auf einem weiteren Grundstück neu hergestellt werden, das vom Baugrund-

stück in einer Entfernung von bis zu 100 m, gemessen von Grundstücksgrenze 

zu Grundstücksgrenze, liegt. Weist das Baugrundstück die Widmung „Bauland-

Gewerbegebiet“ bzw. „Bauland-Industriegebiet“ auf, so kann diese Entfernung 

bis zu 250 m betragen. Die gemäß § 39 Abs. 5 K-BV notwendigen Stellplätze 

für Personen mit Behinderungen sind jedenfalls auf dem Baugrundstück herzu-

stellen. Hinsichtlich der Anordnung und Erreichbarkeit der Stellplätze für Perso-

nen mit Behinderungen ist auf § 39 Abs. 6 K-BV Bedacht zu nehmen. 

  

d) Wird ein Gebäude oder ein Gebäudeteil in der im § 39 Abs. 1 lit. a bis h K-BV 

angeführten Weise verwendet, ist zusätzlich jedenfalls 1 behindertengerechter 

Stellplatz nachzuweisen. 

  

Hiervon bleiben die Bestimmungen des § 39 Abs. 5 und 6 K-BV über die An-

zahl, Anordnung und Erreichbarkeit von Stellplätze für Personen mit Behinde-

rungen unberührt.  

 

e) Werden in einem Gebäude Teile in unterschiedlicher Weise verwendet und 

schließt sich deren zeitliche Benützung (beispielweise jeweils nur Tag oder 

Nacht) gegenseitig aus, hat die Bemessung der insgesamt nachzuweisenden 

Stellplätze nach jenen Verwendungen zu erfolgen, die gleichzeitig eine größere 

Anzahl von Stellplätzen erfordern (sog. „Gleichzeitigkeitsfaktor“). Dies gilt auch 

für mehrere Gebäude auf demselben oder verschiedenen Grundstücken, sofern 

diese eine bauliche oder planerische oder betriebsorganisatorische Einheit bil-

den. 

 

f) Sind in einem Gebäude verschiedene Nutzungen vorgesehen, so sind die Stell-

plätze für jede Nutzungsart gesondert zu berechnen, jeweils aufzurunden und 

dann erst zu addieren.  

 

g) Für Bauvorhaben mit einer Bruttogesamtgeschoßfläche von mehr als 1.000 m², 

die als planerische oder organisatorische oder Bebauungseinheit gelten inkl. 

allfälliger Bestandsbauten und die insgesamt mehr als 12 Wohnungen und/oder 

mehr als 12 Büroarbeitsplätze und/oder mehr als 12 Geschäftseinheiten auf-

weisen ist für mindestens die Hälfte der erforderlichen Anzahl der Stellplätze 

eine Tiefgarage oder eine Hochgarage, die mit einer Sammeleinfahrt und -aus-

fahrt ausgeführt werden muss, vorzusehen. 

 

h) Für Verkaufslokale des Einzelhandels und Großhandels wie Verbraucher-

märkte, Warenhäuser, Supermärkte (Großgeschäfte), Shoppingcenters uä., in 

denen Güter mehrerer Warengruppen einschließlich Lebensmittel angeboten 

werden, ist, unabhängig von der Anzahl der Geschäftseinheiten, ab einer wirt-

schaftlich zusammenhängenden Verkaufsfläche von mehr als 200 m2 für min-

destens die Hälfte der erforderlichen Anzahl der PKW-Stellplätze eine Tiefga-

rage oder eine Hochgarage vorzusehen, die mit einer Sammeleinfahrt und -

ausfahrt ausgeführt werden muss. 
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i) Für Verkaufslokale des Einzelhandels und Großhandels – ausgenommen

Baumschulen und Gärtnereien sowie Verkaufslokale (Verkaufsflächen), in de-

nen im räumlichen Zusammenhang mit einer Produktionsstätte ausschließlich

die erzeugten Produkte angeboten werden – wie Verbrauchermärkte, Waren-

häuser, Supermärkte, Shoppingcenters uä., die in ihrem Warenangebot keine

Lebensmittel führen, ist, unabhängig von der Anzahl der Geschäftseinheiten,

ab einer wirtschaftlich zusammenhängenden Verkaufsfläche von mehr als 600

m2 für mindestens die Hälfte der erforderlichen Anzahl der PKW-Stellplätze

eine Tiefgarage oder eine Hochgarage vorzusehen, die mit einer Sammelein-

fahrt und -ausfahrt ausgeführt werden muss.

j) Wird diese Mindestanzahl an Stellplätzen in einer Tief- oder Hochgarage (Abs.

4 lit. g bis lit. i) erreicht, dürfen oberirdisch (im Freien) max. 10% der Ge-

samtstellplatzanzahl, zu den insgesamt für das Bauprojekt erforderlichen Stell-

plätzen, zusätzlich errichtet werden.

k) Von den Bestimmungen des Abs. 4 lit. g bis lit. j ausgenommen sind:

1. Ein- und Zweifamilienwohnhaus-Anlagen i.S. von Reihenhäuser;

2. Wohnheime;

3. Internate;

4. Schulen udgl.;

5. Bauvorhaben innerhalb des Stadtkerngebietes im Sinne des § 31 K-ROG.

§ 8

Geländeveränderungen 

Entgegen § 50 Abs. 1 lit. d Z 5 K-BO 1996 sind Anschüttungen oder Abgrabungen des 

Niveaus von im Bauland gelegenen Grundstücken verlaufend von den angrenzenden 

Nachbargrundstücken bis auf die Höhe des an das Baugrundstück angrenzenden Stra-

ßenrandes zulässig, wenn über diese Niveauveränderung Geländeprofildarstellungen 

erstellt werden, welche das Urgelände und das projektierte Gelände und deren Höhen-

lage, bezogen auf die absolute Höhe und auf einen angegebenen Fixpunkt, wiederge-

ben. Die Geländeprofildarstellungen müssen das Ausmaß der Niveauveränderung um-

fassend und nachvollziehbar darstellen. 

Diese Geländeprofildarstellungen sind der Baubehörde auf Verlangen vorzulegen. 

Unbeschadet dieser Bestimmungen sind in einem nachfolgenden Bauverfahren die Re-

gelungen des § 8 Abs. 2 K-BV betreffend die Vergrößerung der Tiefe von Abstandsflä-

chen zu berücksichtigen. 
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§ 9

Grünflächen 

(1) Grünflächen sollen möglichst zusammenhängend in geschlossener Form angelegt

und gärtnerisch gestaltet werden. KFZ-Stellplätze und Grünstreifen unter 2,0 m

Breite und einer Fläche von weniger als 4,0 m² sind in die Flächenberechnung nicht

einzubeziehen. Kinderspielplätze können bei der Berechnung der Grünflächen an-

gerechnet werden.

Je 8 angefangener oberirdischer PKW-Stellplätze ist ein neu gepflanzter Baum vor-

zusehen. Der Stammumfang (Pflanzumfang) muss eine Mindestgröße von 18 - 20

cm, in 1,0 m Höhe gemessen, aufweisen, wobei es sich um Hochstämme handeln

muss.

(2) Das Mindestausmaß von Grünflächen wird entsprechend der Flächenwidmungska-

tegorie wie folgt festgelegt:

Bauland-Wohngebiet:  30 % der Fläche des Baugrundstückes 

 Bauland-Kurgebiet:      30 % der Fläche des Baugrundstückes 

 Bauland-Dorfgebiet:     30 % der Fläche des Baugrundstückes 

 Bauland-Geschäftsgebiet:      25 % der Fläche des Baugrundstückes 

 Bauland-Sondergebiet:       25 % der Fläche des Baugrundstückes 

 Bauland-gemischtes Baugebiet:  25 % der Fläche des Baugrundstückes 

 Bauland-Gewerbegebiet:  20 % der Fläche des Baugrundstückes 

 Bauland-Industriegebiet:   15 % der Fläche des Baugrundstückes 

Mindestens die Hälfte der erforderlichen Grünflächen muss aus begrünten Freiflä-

chen - gewachsener Boden bestehen. 

(3) Dieses Mindestausmaß an Grünflächen ist mit den folgenden Faktoren nachzuwei-

sen:

Multiplikationsfaktor Art der Fläche in m² 

1,0 begrünte Freifläche - gewachsener Boden 

0,7 begrünte Dächer – intensive Begrünung  

mehr als 30 cm Gesamtdicke des Begrünungsaufbaus 

(ÖNORM L 1131 Intensivbegrünung); 
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0,3 begrünte Dächer – extensive Begrünung 

mehr als 10 cm Gesamtdicke des Begrünungsaufbaus 

(ÖNORM L 1131 Extensivbegrünung); 

1,0 begrünte Retentionsmaßnahmen 

1,0 naturnahe Teichwasserflächen 

0,6 begrünte Fassadenbereiche - tatsächliche Grünfassade 

von Baufertigstellung an wirksam; 

0,3 trog- oder bodengebundene Fassadenbegrünung 

Wachstums- bzw. zeitabhängig, später wirksam. 

(4) Pro neu gepflanztem Baum (Stammumfang / Pflanzumfang mindestens 18 - 20 cm,

in 1,0 m Höhe gemessen) können dem Grünflächenanteil zusätzlich 10 m² ange-

rechnet werden.

(5) Pro Bestandsbaum mit einem Stammumfang von mindestens 30 cm, in 1,0 m Höhe

gemessen, können dem Grünflächenanteil zusätzlich 20 m² angerechnet werden.

(6) Als Mindestausmaß für erforderliche Grünflächen bei Zubauten und Neubauten im

Zusammenhang mit einem vorhandenen Baubestand ist mindestens 25% der zuge-

bauten Fläche (BGF), maximal das geforderte Mindestausmaß, vorzusehen. Das

vorhandene Ausmaß an Grünflächen muss in jedem Fall erhalten bleiben.

Das Mindestausmaß an erforderlichen Grünflächen bzw. das vorhandene Ausmaß

an Grünflächen kann verringert werden, wenn das Vorhaben, obwohl es der Größe

und Form des Grundstückes angepasst ist, ohne diese Verringerung im Hinblick auf

die beabsichtigte Bebauung nicht errichtet werden könnte. Diese Verringerung ist

überdies nur dann zulässig, wenn Interessen des Ortsbildschutzes dem nicht ent-

gegenstehen und die die Ortsbildpflegekommission diese Verringerung positiv be-

urteilt.

(7) Ausgenommen von den Vorgaben des Abs. 1 bis Abs. 6 sind Bauvorhaben im en-

geren Schutzbereich gemäß § 2 der Ortsbildschutzverordnung des Gemeinderates

der Stadt Villach vom 17. März 1989.
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§ 10

 Verweise 

(1) Soweit in dieser Verordnung auf andere Verordnungen des Gemeinderates der

Stadt Villach verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung an-

zuwenden.

(2) Verweise in dieser Verordnung auf Bundes- oder Landesgesetze sind als Ver-

weise auf die nachstehend angeführte Fassung zu verstehen:

a) Kärntner Raumordnungsgesetz 2021 – K-ROG 2021, LGBl. Nr. 59/2021

b) Villacher Stadtrecht 1998, LGBl. Nr. 69/1998, zuletzt in der Fassung des

Landesgesetzes LGBl. Nr. 104/22

c) Vermessungsgesetz – VermG, BGBl. Nr. 306/1968, zuletzt in der Fassung

des Bundesgesetzes I Nr. 116/2022

d) Kärntner Bauvorschriften – K-BV, LGBl. Nr. 56/1985, zuletzt in der Fassung

des Landesgesetzes LGBl. Nr.77/2022

e) Kärntner Wohnbauförderungsgesetz 2017 – K-WBFG 2017, LGBl. Nr.

68/2017, zuletzt in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr.115/2022

f) Bundesstraßengesetz 1971, BGBl. Nr. 286/1971, zuletzt in der Fassung

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 123/2022

g) Kärntner Straßengesetz 2017 – K-StrG 2017, LGBl. Nr. 8/2017, zuletzt in

der Fassung des Landesgesetzes LGBl.Nr. 36/2022

h) Kärntner Bauordnung 1996 – K-BO 1996, LGBl. Nr. 62/1996 zuletzt in der

Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 77/2022

i) Kärntner Parkraum- und Straßenaufsichtsgesetz – K-PStG, LGBl. Nr.

55/1996 zuletzt in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 29/2020
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§ 11

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 2014 in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates

vom 23. Mai 2007, Zahl: 20/90/07, mit der ein textlicher Bebauungsplan für das Ge-

biet der Stadt Villach erlassen wurde, außer Kraft.

Übergangsrecht 

Mit Inkrafttreten der Verordnung des Gemeinderates vom 28. Juni 2023 wurde folgende 

Übergangsbestimmung getroffen: 

Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung anhängige Verwaltungsverfahren

sind nach den bisher geltenden Bestimmungen fortzuführen.





Anhang 2 
 

 

In Entsprechung des § 32 Abs. 2 des Kärntner Raumordnungsgesetzes 2021 – K-ROG 

2021, LGBl. Nr. 59/2021, werden für Grundstücke, mit Ausnahme jener, deren zulässige 

wirtschaftlich zusammenhängende Verkaufsfläche in grafischen Teilbebauungsplänen 

verordnet sind, die zulässigen wirtschaftlich zusammenhängenden Verkaufsflächen wie 

folgt festgelegt: 

 

 

EKZ 1 

 

1. Grundstück 764/2, KG Villach mit 2.500 m² (EKZ 1 - Großhandel) - (Hausmann) 

 

2. Grundstücke 175/25, 175/28, KG Völkendorf mit 3.500 m² (EKZ 1 - Großhandel) - 

(Wedl & Dick) 

 

3. Grundstücke 1610/2 teilweise, 1610/6 teilweise, 1612/1 teilweise, KG St. Martin mit 

6.000 m² (VEZ - Merkur) 

 

4. Grundstück 733/4, KG Villach mit 5.000 m² (Raiffeisen) 

 

 

EKZ 2 

 

1. Grundstücke 320/124, 320/17, KG Perau mit 4.500 m² (Obi) 

 

2. Grundstücke 870/2, 870/5, 870/6, KG Villach mit 11.000 m² (ehemals Büttinghaus) 

 

3. Grundstück 155/3, KG Perau mit 1.400 m² (Holz Graf) 

 

4. Grundstück 226/4, KG Völkendorf mit 3.200 m² (Toys „R“ us) 

 

5. Grundstücke 432, 473/2, 473/3, KG Gratschach mit 3.200 m² (Schlick) 

 
6. Grundstück 159, KG Perau mit 1.000 m² (ehemals RENO) 

 
7. Grundstücke .306, 246/2, 246/10 teilweise, 246/11, KG Völkendorf mit 3.000 m² 

(ehemals F.R.C.) 

 
8. Grundstücke 1610/5, KG St. Martin mit 800 m² (ehemals Elektro Schneider) 

 



b) Sbßrutusb!l

zu § 7 - Verkehrsfl!chen

RADWEG FAHRBAHN GEHWEGGRÜN

2.0 lt.RVS 03.02.13 2.0 6.6 2.0

min. 15.2 m bzw. lt. Angabe Verkehrsplanung

PARKEN FAHRBAHN GEHWEG

e) abpplmtusb!l

2.0 2.0 5.8 2.0

12.4 m

0.3

GEHWEG RADWEG FAHRBAHN GEHWEGGRÜN

2.0 lt.RVS 03.02.13 2.0 6.1 2.0

min. 14.7 m bzw. lt. Angabe Verkehrsplanung

ANHANG  3

BEISPIELE FÜR STRASSENPROFILE

5.5

0.35.50.3

BANKETT * GEHWEG

0.3 0.3

0.3

GEHWEG

0.3

0.30.3

Stand: 2023 - 2TVV

im Sinne der RVS 03.01.12, in der geltenden Fassung

BANKETT *

BANKETT * BANKETT *

BANKETT * BANKETT *

* nach Erfordernis

* nach Erfordernis

0.3 6.0 0.3



GEHWEG FAHRBAHN

2.0 5.5

GRÜN

2.0 2.0 6.0

e) Wykdityscöf

5.5 2.0 5.5

d) Krmkfhfstyscöf

Pkreftyhsüöf efs Wendeplätze

12.5m

6.5m

5.5m

ctßnnfysktdifs

afreficnnfs

g!s SLa

f!r 3-5
aufzuschlieüende
Baugrundst!cke

tßnnfysktdifs

afreficnnfs

g!s A101n MLa

nky afreflsfkt

g!s SLa

ab 6 aufzuschlieüende
Baugrundst!cke

R=6m

GEHWEG FAHRBAHN

GEHWEG FAHRBAHNSTRASSENRAUM

0.50.3

10.8

0.3 0.5

8.3

0.50.5

6.5

0.3 0.5

8.3

15.0m

6.0

R=7.
5m

R=6m

11.0m

ANHANG  3

BEISPIELE FÜR STRASSENPROFILE
im Sinne der RVS 03.01.12, in der geltenden Fassung

BANKETT * BANKETT *

BANKETT * BANKETT *

BANKETT * BANKETT * BANKETT * BANKETT *

* nach Erfordernis

* nach Erfordernis

Stand: 2023 - 2TVV
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